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Anfrage mit Vorrang zur schriftlichen Beantwortung P-000289/2024
an die Kommission
Artikel 138 der Geschäftsordnung
Christine Anderson (ID)

Betrifft: Einschränkung der Freizügigkeit von Unionsbürgern aus politischen Gründen

Deutschland hat ein Einreiseverbot gegen den österreichischen Staatsbürger Martin Sellner, dem 
früheren Kopf der Identitären Bewegung (von der sich die AfD durch einen Unvereinbarkeitsbeschluss 
distanziert hat) in Österreich, verhängt, nachdem er als Redner zu einem Treffen von Privatleuten 
nach Potsdam eingeladen worden war1. Skandalisierte Äußerungen, die bei dem Treffen in Potsdam 
getätigt worden sein sollen, werden von den Anwesenden bestritten.

1. Unter welchen Bedingungen kann die Union oder ein Mitgliedstaat einem Unionsbürger die 
Einreise verweigern, ganz besonders dann, wenn diese Einreisesperre nicht im Zusammenhang 
mit einem strafrechtlich relevanten Verhalten steht?

2. Inwiefern dürfen politische Motivationen oder die Mitgliedschaft in bestimmten Vereinigungen wie 
der Identitären Bewegung Einfluss auf die Reisefreiheit in der Union haben?

3. Warum dürfen Drittstaatsangehörige, die straffällig geworden und polizeilich bekannt sind, 
weiterhin unter dem Vorwand, einen Asylantrag stellen zu wollen, in die Union einreisen?

Eingang:30.1.2024

1 https://www.tagesschau.de/inland/sellner-einreiseverbot-pruefung-100.html


